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Das stromsteuerrechtliche Herstellerprivileg erstre ckt sich 
nicht auf die Beleuchtung und Klimatisierung von So zialräumen 
 
1. Eine Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 Strom StG für den 
zur Stromerzeugung entnommenen Strom kann nur dann gewährt 
werden, wenn die Verwendung des Stroms mit der Stro merzeugung 
in einem engen Zusammenhang steht und aufgrund der besonderen 
Gegebenheiten der jeweiligen Stromerzeugungsanlage erforder-
lich ist, um den Betrieb der Anlage aufrechtzuerhal ten. 
 
2. Für die Beleuchtung und Klimatisierung von Sozia lräumen 
kommt eine Steuerbefreiung nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 St romStG 
nicht in Betracht. 
 
 
 
StromStG § 9 Abs. 1 Nr. 2 
StromStV § 12 Abs. 1 Nr. 1 
RL 2003/96/EG Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a 
 
Urteil vom 13. Dezember 2011     VII R 73/10 
 
Vorinstanz: FG Düsseldorf vom 24. März 2010  4 K 25 23/09 VSt 
(ZfZ 2010, 40) 
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G r ü n d e  

 

I. 

Die Klägerin und Revisionsbeklagte (Klägerin) betri eb u.a. 

eine Müll- und Klärschlammverbrennungsanlage (MKV),  mit der 

sie Strom erzeugte. Das bei der Verbrennung entstan dene Rauch-

gas wurde in einer Rauchgasreinigungsanlage gereini gt. Im 

Kesselgebäude der MKV waren zahlreiche technische S chalt- und 

Regelungsanlagen installiert, deren Umgebungstemper atur für 

einen störungsfreien Betrieb höchstens 40 Grad Cels ius be-

tragen durfte. Zudem befanden sich im Kesselgebäude  fenster-

lose Räume, in denen sich das Bedienungspersonal ru nd um die 

Uhr aufhielt und die aus arbeitsmedizinischen und s icherheits-

technischen Gründen zu beleuchten und zu klimatisie ren waren. 

Im Einzelnen handelte es sich um die Schaltanlagen,  die Warte, 

den Gleichrichterraum, den Batterieraum, den Relais raum und 

die Arbeits- und Sozialräume für das im Drei-Schich ten-Betrieb 

arbeitende Bedienungspersonal. 

 

In der Rauchgasreinigungsanlage fiel beim Filtern e ine Gips-

suspension mit einem Wasseranteil von 70 % an. Zur fachge-

rechten Entsorgung dieses Erzeugnisses war eine Ver minderung 

des Wasseranteils auf 20 % erforderlich. Hierzu set zte die 

Klägerin zwei elektrisch betriebene Zentrifugen ein . Nach den 

Nebenbestimmungen zur Betriebsgenehmigung musste di e Klägerin 

den entwässerten Gips auf einer Sonderdeponie entso rgen. 

 

Für die verbrauchten Strommengen nahm die Klägerin das in § 9 

Abs. 1 Nr. 2 des Stromsteuergesetzes (StromStG) nor mierte Her-

stellerprivileg in Anspruch. Aufgrund der Ergebniss e einer 

Außenprüfung kam der Beklagte und Revisionskläger ( das Haupt-

zollamt --HZA--) zu dem Schluss, der zur Beleuchtun g und Kli-
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matisierung sowie zum Antrieb der beiden Zentrifuge n verwende-

te Strom könne nicht mehr der Stromerzeugung im tec hnischen 

Sinne zugeordnet werden. Infolgedessen erhob es mit  Bescheid 

vom 27. Oktober 2008 für den zu diesen Zwecken verw endeten 

Strom Stromsteuer nach. Die nach erfolglosem Einspr uchsverfah-

ren erhobene Klage hatte Erfolg. 

 

Das Finanzgericht (FG) urteilte, dass ohne die aus arbeitsme-

dizinischen und sicherheitstechnischen Gründen erfo rderliche 

Beleuchtung der Arbeits- und Aufenthaltsräume ein B etrieb der 

MKV nicht möglich sei. Auch die Gewährleistung eine r Kühlung 

sei betriebsnotwendig. Die hohen Heiztemperaturen i m Kessel-

haus erforderten eine Kühlung zum Erhalt der Funkti onsfähig-

keit der Schaltanlagen und zur Gewährleistung einer  unter ar-

beitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Gesic htspunkten 

ordnungsgemäßen Arbeitsumgebung. Schließlich gehöre  die Ent-

wässerung der Gipssuspension untrennbar zur Rauchga sreinigung. 

Ausweislich der Betriebsgenehmigung habe für die Kl ägerin 

keine andere Möglichkeit bestanden, den Gips in and erer Weise 

als ordnungsgemäß auf einer Sondermülldeponie zu en tsorgen. 

Den für die beschriebenen Zwecke eingesetzten Strom  habe die 

Klägerin gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 der Stromsteuer-Du rchfüh-

rungsverordnung (StromStV) zur Stromerzeugung in Ne ben- und 

Hilfsanalagen der Stromerzeugungseinheit im technis chen Sinne 

verbraucht. 

 

Mit seiner Revision rügt das HZA die unzutreffende Auslegung 

von Bundesrecht. Das FG habe den Sachverhalt nicht allein 

unter Berücksichtigung der in § 12 Abs. 1 StromStV festgeleg-

ten Voraussetzung beurteilt, nach der zur Erlangung  des Her-

stellerprivilegs Strom zur Erzeugung von Strom im t echnischen 

Sinne verbraucht werden müsse. Um die Notwendigkeit  des Strom-

verbrauchs zu belegen, habe es auf außersteuerliche  Vorschrif-
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ten Bezug genommen. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen 

der Stromerzeugung und der Beleuchtung der MKV sowi e deren 

Klimatisierung bestehe nicht. Arbeitsmedizinische u nd sicher-

heitstechnische Vorgaben seien für die Gewährung de s Steuer-

vorteils nicht ausschlaggebend. In Bezug auf die En twässerung 

der Gipssuspension handele es sich um einen Stromve rbrauch, 

der der Entsorgung des Gipses und nicht unmittelbar  der Strom-

erzeugung diene. Strom könne auch ohne Entsorgung d es Gipses 

erzeugt werden. Dieser könne z.B. von externen Dien stleistern 

übernommen werden. Die Formulierung "zur Erzeugung von Strom 

im technischen Sinne" verlange, dass es sich hierbe i um Pro-

zesse handele, ohne die eine Stromerzeugung technis ch nicht 

möglich wäre. 

 

Die Klägerin schließt sich im Wesentlichen den Ausf ührungen 

des FG an. Eine restriktive Auslegung des § 12 Abs.  1 StromStV 

habe der Verordnungsgeber nicht beabsichtigt. Ziel der 

Regelung sei es, die in den Gesamtpreis einfließend en 

Herstellungskosten des Stroms zur Vermeidung einer 

Mehrfachbelastung nicht noch einmal mit Stromsteuer  zu 

belasten. Als Neben- und Hilfsanalgen seien alle te chnischen 

Einrichtungen anzusehen, die den technisch wie rech tlich 

ordnungsgemäßen Betrieb einer solchen Einheit gewäh rleisteten. 

Nach der Verkehrsanschauung mache eine Aufteilung d es 

Stromverbrauchs auf einzelne Anlagenbestandteile ke inen Sinn. 

Auch das Anfahren von Kesseln und Generatoren sowie  der Hilfs- 

und Nebenaggregate gehöre zur Stromerzeugung, die e in 

komplexer Prozess sei. Technikferne Betrachtungen s eien nicht 

geeignet, die Reichweite der Begünstigungsvorschrif t zu 

bestimmen. Die Abgrenzungskriterien funktionaler Zu sammenhang 

und räumliche Nähe seien für sich allein schon geei gnet, die 

Stromerzeugungsanlagen ausreichend abzugrenzen. 
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II. 

Die Revision des HZA ist begründet und führt zur Au fhebung des 

Urteils des FG und zur Zurückverweisung der Sache a n das FG 

(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Finanzgerichtsordnun g --FGO--). 

Das Urteil verletzt Bundesrecht (§ 118 Abs. 1 FGO).  Das FG ist 

zu Unrecht davon ausgegangen, dass der Klägerin hin sichtlich 

des für die Beleuchtung und Klimatisierung von Arbe its- und 

Sozialräumen verwendeten Stroms eine Steuerbefreiun g unabhän-

gig davon zusteht, ob die Verwendung des Stroms auf grund der 

besonderen Gegebenheiten des Kraftwerkbetriebs erfo rderlich 

ist oder auf Umständen beruht, die bei jedem Herste llungsbe-

trieb angetroffen werden können. 

 

1. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG ist Strom von der  Steuer 

befreit, der zur Stromerzeugung entnommen wird. Ein e Konkreti-

sierung erfährt die Regelung durch § 12 Abs. 1 Stro mStV. Da-

nach wird Strom zur Stromerzeugung entnommen, der u .a. in 

Neben- und Hilfsanlagen einer Stromerzeugungseinhei t insbeson-

dere zur Wasseraufbereitung, Dampferzeugerwasserspe isung, 

Frischluftversorgung, Brennstoffversorgung oder Rau chgasreini-

gung zur Erzeugung von Strom im technischen Sinne v erbraucht 

wird. Der Wortlaut der Vorschrift, die eine nicht a ls ab-

schließend zu betrachtende Aufzählung von Neben- un d Hilfsan-

lagen enthält, legt nahe, dass nur die Strommengen von der 

Steuer befreit sind, deren Verwendung in einem enge n Zusammen-

hang mit der Stromerzeugung stehen. In herkömmliche n Kraftwer-

ken, in denen zur Wärmegewinnung Energieerzeugnisse  wie z.B. 

Kohle, Heizöl oder Erdgas verbrannt werden, wird St rom mit 

Hilfe dampfgetriebener Turbinen in Generatoren erze ugt. Zur 

Stromerzeugung entnommen wird Strom, der erforderli ch ist, um 

die Generatorenleistung zu ermöglichen. Deshalb sin d solche 

Neben- und Hilfseinrichtungen in die Begünstigung m iteinzube-

ziehen, ohne die eine Stromerzeugungsanlage nicht b etrieben 
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werden kann. Nicht der Stromerzeugung dienen Anlage n, die bei 

isolierter Betrachtung des Kraftwerkbetriebs nicht erforder-

lich sind, um die Stromerzeugung aufrechtzuerhalten . Wie der 

Senat entschieden hat, gehören hierzu Anlagen zur H erstellung 

von Energieerzeugnissen (z.B. Biogasanlagen), die i m Kraftwerk 

zur Stromerzeugung eingesetzt werden sollen (Senats beschluss 

vom 9. September 2011 VII R 75/10, BFH/NV 2011, 218 1). 

 

2. In diese Richtung weisen die unionsrechtlichen V orgaben. 

Das in § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG normierte Herstell erprivileg 

beruht auf Art. 14 Abs. 1 Satz 1 Buchst. a der Rich tlinie 

2003/96/EG (RL 2003/96/EG) des Rates vom 27. Oktobe r 2003 zur 

Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorsc hriften zur 

Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrische m Strom 

(Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 283/51). Da nach be-

steht eine obligatorische Steuerbefreiung für bei d er Stromer-

zeugung verwendete Energieerzeugnisse bzw. verwende ten elek-

trischen Strom sowie für elektrischen Strom, der zu r Aufrecht-

erhaltung der Fähigkeit, elektrischen Strom zu erze ugen, ver-

wendet wird. 

 

a) Wie diese Regelung belegt, hat sich der Unionsge setzgeber 

bei der verbrauchsteuerrechtlichen Behandlung von S tromerzeu-

gungsanlagen für die sog. output-Lösung entschieden , nach der 

die zur Stromerzeugung eingesetzten Erzeugnisse gru ndsätzlich 

von der Steuer zu befreien sind und eine Steuer nur  auf den 

produzierten Strom erhoben wird. Die in Art. 14 Abs . 1 Satz 1 

Buchst. a RL 203/96/EG vorgenommene Differenzierung  zwischen 

der Verwendung eines Erzeugnisses zur Stromerzeugun g und der 

Verwendung von Strom zur Aufrechterhaltung der Fähi gkeit, 

Strom zu erzeugen, beruht auf dem Umstand, dass Str om im 

Gegensatz zu den in Art. 2 Abs. 1 RL 2003/96/EG gen annten 
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Energieerzeugnissen nicht selbst zur Wärmegewinnung  verheizt 

werden kann. 

 

b) Das Stromerzeugern gewährte Herstellerprivileg i st in Zu-

sammenhang mit der in Art. 21 Abs. 3 RL 2003/96/EG festgeleg-

ten Steuerbegünstigung für die Herstellung von Ener gieerzeug-

nissen zu sehen. Das u.a. für die Herstellung von M ineralölen 

gewährte Herstellerprivileg war bereits in Art. 4 A bs. 3 der 

Richtlinie 92/81/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992  zur Harmo-

nisierung der Struktur der Verbrauchsteuern auf Min eralöle 

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 31 6/12) ange-

legt. Die den Steuerentstehungstatbestand verdränge nde Rege-

lung hat der Unionsgesetzgeber nahezu unverändert i n Art. 21 

Abs. 3 RL 2003/96/EG übernommen. Nach wie vor ist e ine Steuer-

begünstigung ausgeschlossen, wenn das Energieerzeug nis für 

herstellungsfremde Zwecke --insbesondere zum Antrie b von Fahr-

zeugen-- verbraucht wird. 

 

3. Richtlinienkonform ist § 9 Abs. 1 Nr. 2 StromStG  dahinge-

hend auszulegen, dass die Steuerbefreiung nur für s olchen 

Strom zu gewähren ist, der zur eigentlichen Stromer zeugung 

entnommen wird. In zulässiger Weise hat der Gesetzg eber in 

§ 12 Abs. 1 StromStV nähere Festlegungen getroffen und Anla-

genbestandteile in die Steuerbegünstigung miteinbez ogen, die 

zur Stromerzeugung notwendig sind. Dass dies für An lagen zur 

Wasseraufbereitung und Wassereinspeisung sowie zur Frischluft- 

und Brennstoffversorgung gilt, liegt auf der Hand. Ohne diese 

Anlagen ließe sich der Betrieb einer Stromerzeugung sanlage 

nicht aufrechterhalten. In die Begünstigung einzube ziehen sind 

jedoch auch solche Einrichtungen, ohne die ein Kraf twerk nach 

den atomrechtlichen, gewerberechtlichen, umweltrech tlichen, 

wasserrechtlichen oder arbeitsrechtlichen Vorschrif ten oder 

Auflagen überhaupt nicht betrieben werden kann (Tei chner in 
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Teichner/Alexander/Reiche, MinöStG, StromStG, § 9 S tromStG 

Rz 5). Denn auch solche Anlagen sind zur Aufrechter haltung der 

Fähigkeit, Strom zu erzeugen, unbedingt erforderlic h. Ent-

scheidende Kriterien sind zum einen die technischen  Erforder-

nisse und zum anderen die rechtlichen Anforderungen  an den 

Betrieb einer Stromerzeugungsanlage. Bei dieser Bet rachtung 

scheiden solche Anlagen oder Anlagenbestandteile au s, denen im 

Hinblick gerade auf die Stromerzeugung keine betrie bsnotwen-

dige Bedeutung zukommt. Die Stromverwendung muss au f den be-

sonderen Gegebenheiten des Kraftwerkbetriebs beruhe n, d.h. den 

kraftwerkspezifischen Anforderungen entsprechen. Un ter diesen 

Gesichtspunkten sind z.B. Einrichtungen zur Freizei tgestaltung 

der Beschäftigten oder Kantinen nicht begünstigt. 

 

4. Eine Übertragung dieser Grundsätze auf den Strei tfall führt 

zu einer zumindest teilweisen Versagung der von der  Klägerin 

begehrten Steuerbefreiung. 

 

a) Nach den Feststellungen des FG, gegen die das HZ A keine 

substantiierten Einwendungen erhoben hat, ist die B eleuchtung 

und Klimatisierung der vom Bedienungspersonal genut zten Räume 

des Kesselhauses aus arbeitsmedizinischen und siche rheitstech-

nischen Gründen zwingend erforderlich. Es bedarf ke iner nähe-

ren Erläuterung, dass die MKV ohne die im Kesselhau s unterge-

brachten Schaltanlagen, die Warte, den Gleichrichte rraum, den 

Batterieraum und den Relaisraum nicht betrieben wer den kann. 

Diese Einrichtungen stehen in einem unmittelbaren Z usammenhang 

mit der Stromerzeugung. Daraus folgt, dass der zur Beleuchtung 

und Klimatisierung dieser Räume verwendete Strom er forderlich 

ist, um die Fähigkeit zur Stromerzeugung aufrechtzu erhalten. 

In richtlinienkonformer Auslegung von § 9 Abs. 1 Nr . 2 

StromStG ist er damit als zur Stromerzeugung entnom men anzu-

sehen. Sofern § 12 Abs. 1 StromStV dahingehend gede utet werden 
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könnte, dass nur derjenige Strom von der Steuer bef reit ist, 

der unmittelbar im technischen Sinne zur Erzeugung von Strom 

verbraucht wird, müsste die das Herstellerprivileg in nicht 

richtlinienkonformer Weise einschränkende Regelung im Streit-

fall unangewendet bleiben. 

 

b) Hinsichtlich des Stroms, der zur Beleuchtung und  Klimati-

sierung der Sozialräume verwendet wird, kann indes eine Steu-

erbefreiung nicht gewährt werden. Denn die Einricht ung von 

Sozialräumen --auch wenn sie auf arbeitsrechtlichen  Vorschrif-

ten beruht-- ist keine spezifische Notwendigkeit zu m Betrieb 

einer Stromerzeugungsanlage. Anders kann es sich je doch bei 

der Einrichtung von Arbeitsräumen verhalten, in den en beson-

dere, gerade für den Betrieb einer solchen Anlage n otwendige 

Tätigkeiten ausgeführt werden. Das FG hat die Strom steuerbe-

freiung unabhängig von solchen Erwägungen gewährt u nd --aus 

seiner Sicht folgerichtig-- keine Feststellungen üb er die Art 

der Tätigkeiten getroffen, die in den Arbeitsräumen  ausgeführt 

werden. Dies wird es im zweiten Rechtsgang nachzuho len haben. 

Auch wird es die Strommengen festzustellen haben, d ie auf die 

Beleuchtung und Klimatisierung der Sozialräume und gegebenen-

falls auch der Arbeitsräume entfallen. Für Letztere  kommt die 

Gewährung einer Stromsteuerbefreiung nur dann in Be tracht, 

wenn eine besondere Einrichtung dieser Räume gerade  für den 

Betrieb der streitgegenständlichen Stromerzeugungsa nlage not-

wendige Voraussetzung und daher auf die spezifische n Besonder-

heiten der Anlage zurückzuführen ist. Eine Begünsti gung wäre 

z.B. nicht zu gewähren, wenn in den Räumlichkeiten lediglich 

Arbeiten durchgeführt werden, die auch in einem and eren Her-

stellungsbetrieb anfallen könnten. 

 

c) Zu Recht hat das FG entschieden, dass auch der f ür den Be-

trieb der Zentrifugen verwendete Strom vom Herstell erprivileg 
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erfasst wird. Nach den vom HZA mit Verfahrensrügen nicht ange-

griffenen Feststellungen des FG enthält die Betrieb sgenehmi-

gung der Stromerzeugungsanlage Nebenbestimmungen, n ach denen 

es der Klägerin obliegt, den im Rahmen der Rauchgas reinigung 

anfallenden Gips zu entwässern und auf einer Sonder mülldeponie 

zu entsorgen. Bei der Einrichtung zur Rauchgasreini gung han-

delt es sich um eine Neben- oder Hilfsanlage der St romerzeu-

gungsanlage, die in § 12 Abs. 1 Nr. 1 StromStV ausd rücklich 

genannt ist. Jedenfalls dann, wenn eine solche Anla ge nur 

unter behördlichen Auflagen betrieben werden kann, ist auch 

Strom von der Steuer zu befreien, der zur Erfüllung  dieser 

Auflagen eingesetzt wird. Da die Entwässerung des a nfallenden 

Gipses im Streitfall in der Betriebsgenehmigung vor geschrieben 

ist und die Anlage ohne die Erfüllung dieser Auflag e nicht 

betrieben werden kann, wird der zum Betrieb der Zen trifugen 

verwendete Strom zur Erzeugung von Strom i.S. von §  9 Abs. 1 

Nr. 2 StromStG entnommen. Bei dieser Betrachtung ko mmt es 

nicht darauf an, ob die Klägerin ein anderes Untern ehmen mit 

der Entwässerung des Gipses hätte beauftragen könne n. Im Hin-

blick auf die unionsrechtlichen Vorgaben wird auf d ie zur Be-

leuchtung und Klimatisierung gemachten Ausführungen  verwiesen. 

 


